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Hinweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten 

 

1. Fragebogen zur steuerlichen Erfassung 

 

Für die Erfassung neuer unternehmerischer Tätigkeiten sieht die Finanzverwaltung den Fra-

gebogen zur steuerlichen Erfassung (FsEEU01) vor. Hierin werden alle notwendigen allge-

meinen Angaben, Angaben zur Tätigkeit und steuerliche Angaben, wie z.B. Art der Ge-

winnermittlung, Angaben zur Anmeldung und Abführung der Umsatzsteuer etc. erfasst. Der 

Fragebogen ist Formular-Management-System der Bundesfinanzverwaltung unter folgendem 

Link zu finden: https://www.formulare-bfinv.de .  

 

Unter Abschnitt 7.3 und 7.8 sind die Angaben zu den Kleinunternehmern und die Soll-/Ist-

Versteuerung zu machen. 

 

 
 

https://www.formulare-bfinv.de/
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Der Fragebogen ist jedoch nicht unbedingt für KöR ideal. Ein offizieller Fragebogen für den 

Bereich der öffentlichen Hand ist jedoch nicht verfügbar. Das Finanzamt Stuttgart-

Körperschaften hat für die KöR einen eigenen Fragebogen erstellt, der gegenüber dem All-

gemeingültigen verkürzt bzw. vereinfacht ist. Gegebenenfalls kann dieser auch nach Rück-

sprache mit dem örtlich zuständigen Finanzamt für deren Zuständigkeitsbereich verwendet 

werden.  
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2. Aufzeichnungspflichten 

 

Nach § 22 UStG i.V.m. §§ 63-67 UStDV sind zur Feststellung der Umsatzsteuer und der 

Grundlagen ihrer Besteuerung Aufzeichnungen zu machen. Dies gilt auch für Unternehmer, 

die ausschließlich steuerfreie Umsätze tätigen (z.B. Vermietungseinnahmen, Einnahmen aus 

Kindergärten). 

 

Aus den Aufzeichnungen müssen zu ersehen sein: 

 

 die vereinbarten Entgelte für die vom Unternehmer ausgeführten Lieferungen und 

sonstigen Leistungen. Dabei ist ersichtlich zu machen, wie sich die Entgelte auf die 

steuerpflichtigen Umsätze, getrennt nach Steuersätzen und auf die steuerfreien Um-

sätze verteilen (§ 22 Abs. 2 Nr. 1 UStG). 

 

 die Entgelte für steuerpflichtige Lieferungen und sonstige Leistungen, die an den Un-

ternehmer für sein Unternehmen ausgeführt worden sind und die darauf entfallenden 

Steuerbeträge (§ 22 Abs. 2 Nr. 5 UStG). 

 

Kleinunternehmer haben anstatt der nach § 22 Abs. 2 UStG vorgeschriebenen Angaben Fol-

gendes aufzuzeichnen: 

 

 die Werte der erhaltenen Gegenleistungen für die von ihm ausgeführten Leistungen; 

 

 die Erbringung einer anderen sonstigen Leistung durch den Unternehmer für Zwecke, 

die außerhalb des Unternehmens liegen, oder den privaten Bedarf des Personals, so-

fern es sich nicht um Aufmerksamkeiten handelt (§ 65 UStDV). 

 

 

3. Berechnung der Umsatzsteuerzahllast 

 

 

Die Umsatzsteuerzahllast ergibt sich aus der Differenz zwischen der in einem Voranmel-

dungszeitraum bzw. Besteuerungszeitraum entstandenen Umsatzsteuer und der abziehba-

ren Vorsteuer. 

 

Hierbei sind zwei Arten bei der Berechnung zu unterscheiden: 
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 die Besteuerung nach vereinbarten Entgelten (Grundsatz) 

 

 Soll-Versteuerung 

 

 die Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten (Ausnahme) 

 

 Ist-Versteuerung 

 

 

3.1 Soll-Versteuerung (§ 13 Abs. 1 Nr. 1a i.V.m. § 16 Abs. 1 S. 1 UStG)  

 

Bei der Soll-Versteuerung entsteht die Umsatzsteuer bereits mit Verbuchung der Forderung 

und damit vor dem Zahlungseingang. Maßgebend ist dabei der Zeitpunkt der Ausführung 

jeweiligen Lieferung oder sonstigen Leistung. 

 

3.2 Ist-Versteuerung (§ 13 Abs. 1 Nr. 1b i.V.m. § 20 UStG)  

 

Bei der Ist-Versteuerung entsteht die Steuer erst mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in 

dem die Entgelte vereinnahmt worden sind. Maßgebend ist der Zahlungseingang. 

 

Abweichend von der Regelbesteuerung, der Besteuerung nach vereinbarten Entgelten (Soll-

Versteuerung), kann die Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten (Ist-Versteuerung) be-

antragt werden. 

 

Folgende Voraussetzungen müssen hierfür erfüllt sein: 

 

 Der Gesamtumsatz (berechnet nach § 19 Abs. 3 UStG) hat im vorangegangenen Ka-

lenderjahr nicht mehr als 500.000 EUR betragen oder, 

 

 der Unternehmer ist nicht verpflichtet, Bücher zu führen und aufgrund jährlicher Be-

standsaufnahmen regelmäßig Abschlüsse zu machen (also ist hiervon nach § 148 

AO befreit) oder, 

 

Der Gesamtumsatz i.S.d. § 19 Abs. 3 UStG beinhaltet auch die steuerfreien Umsätze. 

 

Der Antrag auf Ist-Versteuerung kann bis zum Eintritt der formellen Bestandkraft des jeweili-

gen Kalenderjahres erfolgen (Abschn. 20.1 Abs. 1 Satz 1 USTAE). Die formelle Bestands-
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kraft tritt mit Ablauf der Rechtsbehelfsfrist ein. Grundsätzlich kann dem Antrag entsprochen 

werden, wenn die einschlägigen Voraussetzungen erfüllt sind. Eine Genehmigung ist nur 

unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs und wegen der Abschnittsbesteuerung der 

Umsatzsteuer für ein ganzes Kalenderjahr zu erteilen (Abschn. 20.1. Abs.1 Sätze 2 + 3 

UStAE). 

 

 

4. Rechnungen (§§ 14a-14c UStG, §§ 31-34 UStDV 

 

Für steuerpflichtige Umsätze hat die jPöR eine ordnungsgemäße Rechnung i.S.d. § 14 UStG 

auszustellen, die alle in § 14 Absatz 4 UStG genannten Angaben enthalten muss. 

 

 Name und Anschrift des leistenden Unternehmers 

 

 Name und Anschrift des Leistungsempfängers 

 

 Steuernummer oder USt-Identifikationsnummer des leistenden Unternehmers 

 

 Ausstellungsdatum 

 

 Rechnungsnummer (fortlaufend) 

 

 Menge und handelsübliche Bezeichnung der Lieferung oder sonstigen Leistung 

 

 Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung 

 

 Entgelt 

 

 Steuersatz 

 

 Steuerbetrag (bei Steuerbefreiung ist Hinweis hierauf notwendig) 

 

 

 bei Zahlung vor Erbringung der Leistung den Zeitpunkt der Vereinbarung des Ent-

gelts 

 



Evang. Oberkirchenrat Stuttgart, SG Steuern Version 1.0 7 
 

Rechnungen, die nicht alle Angaben enthalten, können berichtigt werden (§ 31 Abs. 5 

UStDV). 

 

Enthält die Rechnungen Lieferungen oder sonstige Leistungen, die verschiedenen Steuers-

ätzen unterliegen, sind die Entgelte sowie die dazugehörigen Steuersätze getrennt auszu-

weisen. 

 

Eine Verpflichtung zur Ausstellung von Rechnungen besteht nicht, wenn der Umsatz nach    

§ 4 Nr. 8 bis 28 UStG steuerfrei ist (§ 14 Abs. 1 Nr. 2 S. 3 UStG). 

 

Bei sogenannten Kleinbetragsrechnungen bis 250 € reichen die Angaben nach § 33 UStDV.  

 

Hierzu gehören:  

 

 Name und Anschrift des Leistenden 

 

 Ausstellungsdatum 

 

 Menge und Art der Lieferung oder sonstigen Leistung 

 

 Bruttobetrag (Brutto-Entgelt und darauf entfallender Steuerbetrag in einer Summ 

 

 Steuersatz oder ggf. im Fall der Steuerbefreiung, einen Hinweis darauf. 

 

Rechnungen müssen insgesamt zehn Jahre aufbewahrt werden. 

 

5. Umsatzsteuerverfahren 

 

Im Rahmen des Umsatzsteuerverfahrens ist der Unternehmer zur Abgabe einer Umsatz-

steuererklärung für das Kalenderjahr und ggf. zur unterjährigen Abgabe von Umsatzsteuer-

Voranmeldungen verpflichtet. 

 

Die Jahreserklärung sowie die Voranmeldungen sind nach amtlichen vorgeschriebenen Da-

tensatz elektronisch an die Finanzverwaltung zu übermitteln. 
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5.1 USt-Voranmeldungen 

 

Der Voranmeldungszeitraum, also in welchem Rhythmus man Voranmeldungen abgeben 

muss, richtet sich nach der Höhe abzuführenden Steuer (§ 18 Abs. 2 UStG). 

 

 
 
Die berechnete Umsatzsteuer (abzuführende Umsatzsteuer abzüglich evtl. gezahlter und 

abzugsfähiger Vorsteuer) ist als Vorauszahlung bis zum 10 Tag nach Ablauf des Voranmel-

dungszeitraums anzumelden und an das Finanzamt abzuführen.  

 

Da die Zeit zur Anmeldung recht knapp ist, kann gem. § 46 UStDV eine Dauerfristverlänge-

rung beantragt werden. Hierdurch verlängert sich Abgabefrist um einen Monat. Die Anmel-

dungen müssen dann zum 10. des übernächsten Monats abgeben werden.  

 

Bei Aufnahme einer gewerblichen Tätigkeit ist im laufenden und folgenden Kalenderjahr der 

Kalendermonat Voranmeldungszeitraum, auch wenn sich keine oder nur geringfügige Zahl-

last ergibt. Wird also die Umsatzsteuerpflicht erstmalig begründet, müssen in den ersten 

zwei Jahren monatliche Voranmeldungen abgegeben werden. 

 

Kleinunternehmer müssen im Allgemeinen keine USt-Voranmeldungen abgeben, da auf de-

ren Einnahmen keine Umsatzsteuer erhoben wird. 

 

 

 

• Grundsatz vierteljährlich 

• Vorjahressteuer/Vorjahresüberschuss > 7.500 
€ 

monatlich 

• Vorjahressteuer < 1.000 € Befreiung 
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5.2 Umsatzsteuer-Jahreserklärung 

 

Die Umsatzsteuer-Jahreserklärung ist bis zum 31.07. des Folgejahres einzureichen (§ 149 

Abs. 2 AO). Für beratene Steuerpflichtige gelten längere Fristen. Die Abgabefrist vom 31.12. 

des Folgejahres wurde auf den 28. bzw. 29.2. des übernächsten Jahres verlängert. Dies gilt 

auch für Kleinunternehmer, die keine Umsatzsteuer-Voranmeldungen übermitteln müssen. 

 

Soweit nach der Umsatzsteuer-Jahreserklärung eine Zahllast besteht, ist diese binnen eines 

Monats nach Einreichung fällig. Es bedarf keines weiteren Bescheids seitens der Finanzver-

waltung. 

 

 

 


